
Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Geltungsbereich / Vertragsschluss
Aufträge werden ausschließlich auf der Grundlage nachfolgender Bedingungen 
ausgeführt. Abweichende Regelungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

II. Preise
1. Die im Angebot des Auftragnehmers genannten Preise gelten unter dem Vorbehalt,

dass die der Angebotsabgabe zugrunde gelegten Auftragsdaten unverändert 
bleiben. Bei Aufträgen mit Lieferung an Dritte gilt der Besteller als Auftraggeber,
soweit keine anderweitige ausdrückliche Vereinbarung getroffen wurde. Die Preise
des Auftragnehmers enthalten keine Mehrwertsteuer und gelten ab Werk. Sie
schließen Verpackung, Fracht, Porto, Versicherung und sonstige Versandkosten
nicht ein.

2. Nachträgliche Änderungen auf Veranlassung des Auftraggebers einschließlich des
dadurch verursachten Maschinenstillstands werden dem Auftraggeber berechnet.
Als nachträgliche Änderungen gelten auch Wiederholungen von Probeandrucken,
die vom Auftraggeber wegen geringfügiger Abweichung von der Vorlage verlangt
werden.

3. Skizzen, Entwürfe, Probesatz, Probedrucke, Muster, Korrekturabzüge, Änderung 
angelieferter/übertragener Daten und ähnliche Vorarbeiten, die vom Auftraggeber ver-
anlasst sind, werden berechnet. Gleiches gilt für Datenübertragungen (z.B. per ISDN).

4. Für die Erstellung von Druckvorlagen werden einmalige, anteilige Kosten berechnet.
5. Tritt der Besteller unberechtigt vom Vertrag zurück oder kommt er trotz erfolgter

Fristsetzung mit Hinweis auf die Verzugsfolgen einer obliegenden Mitwirkungs-
pflicht nicht nach, so sind 0 % des Auftragswertes ohne Nachweis als
Auftragsentschädigung zu zahlen. Der Melsbach Wolf GmbH bleibt der Nachweis
eines höheren Schadens vorbehalten. Dem Besteller seinerseits bleibt der
Nachweis vorbehalten, dass ein niedriger oder gar kein Schaden entstanden ist.

III. Zahlung
1. Die Zahlung (Netto-Preis zuzüglich Mehrwertsteuer) ist innerhalb von 30 Kalender-

tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zu leisten. Bei Zahlung innerhalb von 
12 Kalendertagen nach Rechnungsdatum gewährt der Auftragnehmer 2 % Skonto
auf den Rechnungsbetrag. Die Rechnung wird unter dem Tag der Lieferung 
oder Teillieferung ausgestellt. Wechsel werden nur nach besonderer Vereinbarung
angenommen.

2. Bei außergewöhnlichen Vorleistungen kann angemessene Vorauszahlung verlangt
werden.

3. Der Auftraggeber kann nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestell-
ten Forderung aufrechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht ausüben.

4. Wird bei oder nach Vertragsabschluss erkennbar, dass die Erfüllung des
Zahlungsanspruchs durch die mangelnde Leistungsfähigkeit des Auftraggebers
gefährdet wird, so kann der Auftragnehmer Vorauszahlung verlangen, noch nicht
gelieferte Ware zurückbehalten sowie die Weiterarbeit einstellen. Diese Rechte
stehen dem Auftragnehmer auch zu, wenn der Auftraggeber sich mit der
Bezahlung von Lieferungen in Verzug befindet, die auf dem selben rechtlichen
Verhältnis beruhen. § 321, II BGB bleibt unberührt.

5. Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Höhe von 8 % über den Basiszinssatz
zu zahlen. Die Geltendmachung weiteren Verzugschadens wird hierdurch nicht
ausgeschlossen.

IV. Lieferung
1. Den Versand nimmt der Auftragnehmer für den Auftraggeber mit der gebotenen

Sorgfalt vor, haftet jedoch nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Die Ware ist
nach den jeweiligen Speditionsbedingungen des Transportführers versichert.

2. Liefertermine sind nur gültig, wenn sie vom Auftragnehmer ausdrücklich bestätigt
werden. Wird der Vertrag schriftlich abgeschlossen, bedarf auch die Bestätigung
über den Liefertermin der Schriftform.

3. Gerät der Auftragnehmer mit seinen Leistungen in Verzug, so ist ihm zunächst eine
angemessene Nachfrist zu gewähren. Nach fruchtlosem Ablauf der Nachfrist kann
der Auftraggeber vom Vertrag zurücktreten. § 361 BGB bleibt unberührt. Ersatz
des Verzugsschadens kann nur bis zur Höhe des Auftragswertes (Eigenleistung
ausschließlich Vorleistung und Material) verlangt werden.

4. Betriebsstörungen – sowohl im Betrieb des Auftragnehmers als auch in dem eines
Zulieferers – wie z.B. Streik, Aussperrung sowie alle sonstigen Fälle höherer
Gewalt – berechtigen nicht zur Kündigung des Vertragsverhältnisses.

5. Dem Auftragnehmer steht an den vom Auftraggeber angelieferten Daten,
Druckvorlagen, Manuskripten, Rohmaterialien und sonstigen Gegenständen ein
Zurückbehaltungsrecht gemäß § 369 HGB bis zur vollständigen Erfüllung aller 
fälligen Forderungen aus der Geschäftsverbindung zu.

6. Der Auftragnehmer nimmt im Rahmen der ihm aufgrund der Verpackungsver-
ordnung obliegenden Pflichten Verpackungen zurück. Der Auftraggeber kann
Verpackungen im Betrieb des Auftragnehmers zu den üblichen Geschäftszeiten
nach rechtzeitiger vorheriger Anmeldung zurückgeben, es sei denn, ihm ist eine
andere Annahme-/Sammelstelle benannt worden. Zurückgenommen werden
Verpackungen nur unmittelbar nach Auslieferung der Ware. Bei Folgelieferungen
nur nach rechtzeitiger, vorheriger Mitteilung und Bereitstellung. Die Kosten des
Transports der gebrauchten Verpackungen trägt der Auftraggeber. Die zurück-
gegebenen Verpackungen müssen sauber, frei von Fremdstoffen und nach 
unterschiedlicher Verpackung sortiert sein. Andernfalls ist der Auftragnehmer 
berechtigt, vom Auftraggeber die bei der Entsorgung entstehenden Mehrkosten zu
verlangen.

V. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller zum Rechnungs-
datum bestehenden Forderungen des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber sein
Eigentum.

VI. Beanstandungen / Gewährleistungen
1. Der Auftraggeber hat die Vertragsgemäßheit der Ware sowie der zur Korrektur

übersandten Vor- und Zwischenerzeugnisse in jedem Fall unverzüglich zu prüfen.

Die Gefahr etwaiger Fehler geht mit der Druckreifeerklärung/Fertigungsreife-erklä-
rung auf den Auftraggeber über, soweit es sich nicht um Fehler handelt, die erst in
dem sich an die Druckreifeerklärung/Fertigungsreifeerklärung anschließenden
Fertigungsvorgang entstanden sind oder erkannt werden konnten. Das 
gleiche gilt für alle sonstigen Freigabeerklärungen des Auftraggebers.

2. Offensichtliche Mängel sind innerhalb einer Frist von einer Woche ab Empfang der
Ware schriftlich anzuzeigen. Versteckte Mängel, die nach der unverzüglichen
Untersuchung nicht zu finden sind, können nur innerhalb von 6 Monaten, nachdem
die Ware das Lieferwerk verlassen hat, geltend gemacht werden. Andernfalls ist
die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen.

3. Bei berechtigten Beanstandungen ist der Auftragnehmer zunächst nach seiner
Wahl zur Nachbesserung und/oder Ersatzlieferung verpflichtet und berechtigt.
Kommt der Auftragnehmer dieser Verpflichtung innerhalb einer angemessenen
Frist nicht nach oder schlägt die Nachbesserung trotz wiederholten Versuchs fehl,
kann der Auftraggeber Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rück-
gängigmachung des Vertrages (Rücktritt) verlangen.

4. Mängel eines Teils der gelieferten Ware berechtigen nicht zur Beanstandung der
gesamten Lieferung. Es sei denn, dass die Teillieferung für den Auftraggeber ohne
Interesse ist.

5. Bei farbigen Reproduktionen in allen Herstellungsverfahren können geringfügige
Abweichungen vom Original nicht beanstandet werden. Das gleiche gilt für den
Vergleich zwischen sonstigen Vorlagen (z.B. Digitalproofs, EDV-Farbdrucke,
Andrucke) und dem Endprodukt.

6. Zulieferungen (auch Datenträger, übertragene Daten) durch den Auftraggeber oder
durch einen von ihm eingeschalteten Dritten unterliegen keiner Prüfungspflicht 
seitens des Auftragnehmers. Dies gilt nicht für offensichtlich nicht verarbeitungs-
fähige oder nicht lesbare Daten. Bei Datenübertragungen hat der Auftraggeber vor
Übersendung jeweils den neuesten technischen Stand entsprechende Schutz-
programme für Computerviren einzusetzen. Die Datensicherung obliegt allein dem
Auftraggeber. Der Auftragnehmer ist berechtigt, eine Kopie anzufertigen.

7. Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10 % der bestellten Auflage können nicht
beanstandet werden. Berechnet wird die gelieferte Menge.

VII. Haftung
1. Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Auftraggebers, gleich aus 

welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen.
2. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht bei arglistig verschwiegenen Mängeln, bei

übernommener Garantie für die Beschaffenheit der Ware und bei Ansprüchen aus
dem Produkt-Haftungsgesetz.

VIII. Verjährung
Ansprüche des Auftragsgebers auf Gewährleistung und Schadensersatz (Ziffern VI.
und VII.) verjähren mit Ausnahme der unter Ziffer VII. 2. genannten Schadensersatz-
ansprüche in einem Jahr beginnend mit der (Ab-)Lieferung der Ware. Dies gilt nicht,
soweit der Auftragnehmer arglistig gehandelt hat.

IX. Handelsbrauch
Im kaufmännischen Verkehr gelten die Handelsbräuche der Druckindustrie (z.B. keine
Herausgabepflicht von Zwischenerzeugnissen wie Daten, Filme, Druckplatten oder
Stanzformen, die zur Herstellung des geschuldeten Endprodukts erstellt werden)
sofern kein abweichender Auftrag erteilt wurde.

X. Archivierung
Dem Auftraggeber zustehende Produkte, insbesondere Daten und Datenträger 
werden vom Auftragnehmer nur nach ausdrücklicher Vereinbarung und gegen 
besondere Vergütung über den Zeitpunkt der Übergabe des Endproduktes an den
Auftraggeber oder seiner Erfüllungsgehilfen hinaus archiviert. Sollen die vorbezeich-
neten Gegenstände versichert werden, so hat dies bei fehlender Vereinbarung der
Auftraggeber selbst zu besorgen.

XI. Eigentum, Urheberrecht
1. Die Melsbach Wolf GmbH behält das Urheberrecht und das Recht zur

Vervielfältigung an von ihr gefertigten Entwürfen, Skizzen, Reinzeichnungen,
Originalen, Mustern, Filmen, Druckträgern usw., wenn nicht ausdrücklich schrift-
lich etwas anderes vereinbart ist. Der Besteller darf Entwürfe von der Melsbach
Wolf GmbH nur mit Einverständnis unseres Unternehmens vervielfältigen.
Entwürfe, Skizzen, Reinzeichnungen, Muster, Originale, Filme, Druckträger usw.
bleiben Eigentum der Melsbach Wolf GmbH, es sei denn, dass ausdrücklich etwas
anderes vereinbart wurde.

2. Der Auftraggeber haftet allein, wenn durch die Ausführung seines Auftrages
Rechte Dritter, insbesondere Urheberrechte, verletzt werden. Der Auftraggeber 
hat den Auftragnehmer von allen Ansprüchen Dritter wegen einer solchen
Rechtsverletzung frei zu stellen.

XII. Impressum
Der Auftragnehmer kann auf den Vertragserzeugnissen ohne Zustimmung des
Auftraggebers in geeigneter Weise auf seine Firma hinweisen. Der Auftraggeber kann
die Zustimmung nur verweigern, wenn er hieran ein überwiegendes Interesse hat.

XIII. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Wirksamkeit
1. Erfüllungsort und Gerichtsstand sind, wenn der Auftraggeber Kaufmann, juristi-

sche Person des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtliches Sondervermögen
ist oder im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand hat, für alle sich aus dem
Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten, einschließlich Scheck-, Wechsel-
und Urkundenprozesse, der Sitz des Auftragnehmers. Auf das Vertragsverhältnis
findet deutsches Recht Anwendung. UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.

2. Durch etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen wird die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

Melsbach Wolf GmbH
Konrad-Adenauer-Str. 36
55218 Ingelheim

Tel. 06132 / 434730
Fax 06132 / 4347311
wirfuersie@melsbach.de
www.melsbach.de

Bankverbindung: LRP Mainz
BLZ 550 500 00, Kto 110 148 210
BIC MALADE55550
IBAN DE39 5505 0000 0110 1482 10

Geschäftsführer: 
Thorsten Winternheimer
UstID: DE 250 050 372
HRA Mainz B 40591
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